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Artikel 1
 Was ist versichert?
 1. Das Fahrzeug ist in der im Antrag bezeichneten Ausführung
versichert; dies gilt auch für Sonderausstattung und Zubehör.
 2. Versichert sind das Fahrzeug und seine Teile, die im versperrten
Fahrzeug verwahrt oder an ihm befestigt sind, gegen Beschädigung,
Zerstörung und Verlust
- durch die folgenden Naturgewalten:
 unmittelbare Einwirkung von Blitzschlag, Felssturz, Steinschlag,

Erdrutsch, Lawinen, Schneedruck, Hagel, Hochwasser,
Ü berschwemmungen und Sturm (wetterbedingte Luftbewegung
von mehr als 60 km/h).

 Eingeschlossen sind Schäden, die dadurch verursacht werden,
daß durch diese Naturgewalten Gegenstände auf oder gegen das
Fahrzeug geworfen werden.

 Ausgeschlossen sind Schäden, die auf ein durch diese Natur-
gewalten veranlaßtes Verhalten des Fahrers zurückzuführen sind;

- durch Brand oder Explosion;
- durch Diebstahl, Raub oder unbefugten Gebrauch durch

betriebsfremde Personen;
- durch Berührung des in Bewegung befindlichen Fahrzeuges mit

Haarwild auf Straßen mit öffentlichem Verkehr.
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Artikel 2
 Was gilt als Versicherungsfall?
 Versicherungsfall ist das von der Versicherung umfaßte Schaden-
ereignis.
 
Artikel 3
 Wo gilt die Versicherung? (Ö rtlicher Geltungsbereich)
 1. Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf Europa im geo-
graphischen Sinn, jedenfalls aber auf das Gebiet jener Staaten, die
das Multilaterale Garantieabkommen zwischen den Nationalen
Versicherungsbüros vom 15. März 1991 (Amtsblatt der Europäischen
Gemeinschaften Nr. L 177, Seite 27) unterzeichnet haben (siehe
Anlage).
 2. Bei Transport des Fahrzeuges zu Wasser wird der Versiche-
rungsschutz nicht unterbrochen, wenn die Verladeorte innerhalb des
örtlichen Geltungsbereiches liegen. Sofern der Bestimmungsort
außerhalb des örtlichen Geltungsbereiches liegt, endet der Ver-
sicherungsschutz mit Beendigung des Beladevorganges.
 
Artikel 4
 Was gilt als Versicherungsperiode, wann ist die Prämie zu
bezahlen, wann beginnt der Versicherungsschutz im
allgemeinen und was versteht man unter einer vorläufigen
Deckung?
 1. Als Versicherungsperiode gilt, wenn der Versicherungsvertrag
nicht für kürzere Zeit abgeschlossen ist, der Zeitraum eines Jahres.
 2. Die erste oder die einmalige Prämie einschließlich Gebühren und
Versicherungssteuer ist vom Versicherungsnehmer innerhalb von 14
Tagen nach dem Abschluß des Versicherungsvertrages (Zugang der
Polizze oder einer gesonderten Antragsannahmeerklärung) und
nach der Aufforderung zur Prämienzahlung zu bezahlen (Einlösung
der Polizze). Die Folgeprämien einschließlich Gebühren und
Versicherungssteuer sind zu den vereinbarten Fälligkeitsterminen zu
entrichten.
 3. Bei Zahlungsverzug gelten die §§ 38 ff VersVG. 
 4. Der Versicherungsschutz beginnt mit der Einlösung der Polizze
(Pkt. 2.), jedoch nicht vor dem vereinbarten Zeitpunkt. Wird die erste
oder die einmalige Prämie erst danach eingefordert, dann aber
binnen 14 Tagen oder ohne weiteren schuldhaften Verzug gezahlt,
ist der Versicherungsschutz ab dem vereinbarten Versicherungs-
beginn gegeben.
 5. Soll der Versicherungsschutz schon vor Einlösung der Polizze
beginnen (vorläufige Deckung), ist die ausdrückliche Zusage der
vorläufigen Deckung durch den Versicherer erforderlich.
Die vorläufige Deckung endet bei Annahme des Antrages mit der
Einlösung der Polizze. Sie tritt außer Kraft, wenn der Antrag
unverändert angenommen wird und der Versicherungsnehmer mit
der Zahlung der ersten oder der einmaligen Prämie schuldhaft in
Verzug gerät (Pkt. 3.).
Der Versicherer ist berechtigt, die vorläufige Deckung mit der Frist
von zwei Wochen zu kündigen. Dem Versicherer gebührt in diesem
Fall die auf die Zeit des Versicherungsschutzes entfallende anteilige
Prämie.
 

Artikel 5
 Welche Leistung erbringt der Versicherer?
 Der Versicherer leistet - unter Abzug einer allenfalls vereinbarten
Selbstbeteiligung (Artikel 8) - jenen Betrag, der nach folgenden
Punkten berechnet wird:
 1. Versicherungsleistung bei Totalschaden
1.1. Ein Totalschaden liegt vor, wenn infolge eines unter die
Versicherung fallenden Ereignisses
- das Fahrzeug zerstört worden oder in Verlust geraten ist oder
- die voraussichtlichen Kosten der Wiederherstellung zuzüglich der

Restwerte den sich gemäß Punkt 1.2. ergebenden Betrag
übersteigen.

1.2. Der Versicherer leistet jenen Betrag, den der Versicherungs-
nehmer für ein Fahrzeug gleicher Art und Güte im gleichen Ab-
nützungszustand zur Zeit des Versicherungsfalles hätte aufwenden
müssen (Wiederbeschaffungswert).
 

2. Versicherungsleistung bei Teilschaden
2.1. Liegt kein Totalschaden (Punkt 1.1.) vor, leistet der Versicherer
- die Kosten der Wiederherstellung und die notwendigen einfachen

Fracht- und sonstigen Transportkosten der Ersatzteile;
 von den Kosten der Ersatzteile und der Lackierung wird ein dem

Alter und der Abnützung entsprechender Abzug (neu für alt)
gemacht, bis zum Ablauf des dritten Jahres ab erstmaliger
Zulassung jedoch nur bei Bereifung, Batterie und Lackierung.

- die notwendigen Kosten der Bergung und Verbringung des Fahr-
zeuges bis zur nächsten Werkstätte, die zur ordnungsgemäßen
Durchführung der Reparatur des Fahrzeuges in der Lage ist.

2.2. Veränderungen, Verbesserungen, Verschleißreparaturen, Min-
derung an Wert, äußerem Ansehen oder Leistungsfähigkeit,
Nutzungsausfall oder Kosten eines Ersatzwagens ersetzt der
Versicherer nicht.
 3. Die Altteile (auch das Wrack) verbleiben dem Versicherungs-
nehmer. Ihr gemeiner Wert wird bei der Ermittlung der Versiche-
rungsleistung abgezogen.
 4. Werden gestohlene oder geraubte Gegenstände erst nach Ablauf
eines Monates nach Eingang der Schadensanzeige beim Ver-
sicherer wieder zur Stelle gebracht, werden sie Eigentum des
Versicherers.
 5. Wird das Fahrzeug aufgefunden, werden die tatsächlich aufge-
wendeten Rückholkosten im Höchstausmaß von 2% des Wiederbe-
schaffungswertes ohne Abzug einer vereinbarten Selbstbeteiligung
vergütet.
 6. Die Punkte 1. bis 4. gelten sinngemäß für Sonderausstattung und
Zubehör des versicherten Fahrzeuges.
 7. Ü ber den Rahmen der Punkte 1., 2. und 5. hinausgehende
Kosten werden dann ersetzt, wenn sie über ausdrückliche Weisung
des Versicherers aufgewendet worden sind.
 
Artikel 6
 Was ist nicht versichert? (Risikoausschlüsse)
 Ausgeschlossen von der Versicherung sind Schadensereignisse,
 1. die bei der Vorbereitung oder Begehung gerichtlich strafbarer
Handlungen durch den Versicherungsnehmer eintreten, für die
Vorsatz Tatbestandsmerkmal ist;
 2. die bei der Verwendung des Kraftfahrzeuges bei einer kraft-
fahrsportlichen Veranstaltung, bei der es auf die Erzielung einer
Höchstgeschwindigkeit ankommt, oder ihren Trainingsfahrten,
entstehen;
 3. die mit Aufruhr, inneren Unruhen, Kriegsereignissen, Verfü-
gungen von hoher Hand und Erdbeben unmittelbar oder mittelbar
zusammenhängen;
 4. die durch den Einfluß ionisierender Strahlen im Sinne des
Strahlenschutzgesetzes vom 8. Juli 1969, BGBl. Nr. 227/69, in der
jeweils geltenden Fassung entstehen.
 5. die direkt oder indirekt verursacht werden von, sich ergeben aus
oder im Zusammenhang stehen mit jeglicher Art von Terrorakten.
Unter dem Begriff Terrorakt im Sinne des Punktes 5 ist eine zu
politischen, religiösen, ideologischen oder ethnischen Zwecken oder
aus solchen Gründen verübte oder angedrohte Gewaltanwendung
durch eine Gruppe(n) von Personen zu verstehen, die im eigenen
Namen, im Auftrag oder im Zusammenhang mit einer Organi-
sation/-en oder Regierung/-en handelt/-n in der Absicht, Einfluss auf
eine Regierung zu nehmen und/oder die Ö ffentlichkeit bzw. einen
Teil der Ö ffentlichkeit in Angst und Schrecken zu versetzen.
Darüberhinaus sind Schadensereignisse ausgeschlossen, die direkt
oder indirekt verursacht werden von, sich ergeben aus oder im
Zusammenhang stehen mit Handlungen, die zur Eindämmung,
Vorbeugung oder Unterdrückung von Terrorakten ergriffen werden
oder sich in irgendeiner Weise darauf beziehen.

Artikel 7
Was ist vor bzw. nach Eintritt des Versicherungsfalles zu
beachten? (Obliegenheiten)
1. Als Obliegenheit, deren Verletzung im Zeitpunkt des Versiche-
rungsfalles die Freiheit des Versicherers von der Verpflichtung zur 
Leistung bewirkt (§ 6 Abs. 1 und Abs. 1a VersVG), wird die Verpflich-
tung bestimmt, Vereinbarungen über die Verwendung des Fahr-
zeuges einzuhalten.



2. Als Obliegenheiten, die zum Zweck der Verminderung der Gefahr
oder der Verhütung einer Erhöhung der Gefahr dem Versicherer ge-
genüber zu erfüllen sind und deren Verletzung im Zeitpunkt des Ver-
sicherungsfalles die Freiheit des Versicherers von der Verpflichtung
zur Leistung bewirkt (§ 6 Abs. 2 VersVG), werden bestimmt,

2.1. daß der Lenker in jedem Fall die kraftfahrrechtliche Berechti-
gung besitzt, die für das Lenken des Fahrzeuges auf Straßen mit öf-
fentlichem Verkehr vorgeschrieben ist; dies gilt auch dann, wenn das
Fahrzeug nicht auf Straßen mit öffentlichem Verkehr gelenkt wird;
2.2. daß sich der Lenker nicht in einem durch Alkohol oder Suchtgift
beeinträchtigten Zustand befindet.

3. Als Obliegenheiten, deren Verletzung nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles die Freiheit des Versicherers von der Verpflichtung zur
Leistung bewirkt (§ 6 Abs. 3 VersVG), werden bestimmt,

3.1. dem Versicherer längstens innerhalb einer Woche ab Kenntnis
- den Versicherungsfall unter möglichst genauer Angabe des Sach-

verhaltes sowie 
- die Einleitung eines damit im Zusammenhang stehenden verwal-

tungsbehördlichen oder gerichtlichen Verfahrens
schriftlich mitzuteilen;
3.2. nach Möglichkeit zur Feststellung des Sachverhaltes beizutra-
gen;
3.3. daß der Versicherungsnehmer vor Beginn der Wiederinstand-
setzung bzw. vor Verfügung über das besch ädigte Fahrzeug die Zu-
stimmung des Versicherers einzuholen hat, soweit ihm dies billiger-
weise zugemutet werden kann;
3.4. daß ein Schaden, der durch Diebstahl, Raub, unbefugten Ge-
brauch durch betriebsfremde Personen, Brand, Explosion, Berüh-
rung mit Haarwild entsteht, vom Versicherungsnehmer oder Lenker
bei der nächsten Polizei- oder Gendarmeriedienststelle unverzüglich
anzuzeigen ist.

Artikel 8

Bis zu welchem Umfang zahlt der Versicherer? (Selbstbeteili-
gung)

Eine Selbstbeteiligung gilt für jedes Fahrzeug und für jeden Versi-
cherungsfall mit dem jeweils vereinbarten Betrag.
Werden Gegenst ände wieder zur Stelle gebracht, an denen der Ver-
sicherer gemäß Artikel 5 Pkt. 4. Eigentum erworben hat, wird er eine
bei der Versicherungsleistung berücksichtigte Selbstbeteiligung bis
zur Höhe des erzielten Verkaufserlöses erstatten.

Artikel 9

Wann und unter welchen Voraussetzungen wird die Versiche-
rungsleistung ausbezahlt? (Fälligkeit der Versicherungsleis-
tung, Verjährung und Klagefrist)

1. Die Versicherungsleistung wird nach Abschluß der für ihre
Feststellung notwendigen Erhebungen f ällig. Bei Vorliegen eines
Teilschadens ist Voraussetzung für die Beendigung der Erhebungen
die Vorlage einer Rechnung über die ordnungsgem äße Wiederher-
stellung bzw. eines Nachweises der Ver äußerung in besch ädigtem
Zustand. Im Fall des Diebstahles oder des Raubes gelten die Erhe-
bungen nicht vor dem Ablauf der Einmonatsfrist (Artikel 5 Pkt. 4.) als
abgeschlossen.

2. Die Fälligkeit der Leistung tritt jedoch unabh ängig davon ein,
wenn der Versicherungsnehmer nach Ablauf zweier Monate seit dem
Begehren nach einer Geldleistung eine Erkl ärung des Versicherers
verlangt, aus welchen Gründen die Erhebungen noch nicht beendet
werden konnten und der Versicherer diesem Verlangen nicht binnen
eines Monates entspricht.

3. Steht die Eintrittspflicht des Versicherers fest, l äßt sich aber aus
Gründen, die der Versicherungsnehmer nicht zu vertreten hat, die
Höhe der Versicherungsleistung innerhalb eines Monates nach Ein-
gang der Schadensanzeige nicht feststellen, hat der Versicherer auf
Verlangen des Versicherungsnehmers angemessene Vorschüsse zu
leisten. Der Lauf der Frist ist gehemmt, solange die Beendigung der
Erhebungen infolge eines Verschuldens des Versicherungsnehmers
gehindert  ist.
       

4. Für die Verjährung und Klagefrist gilt § 12 VersVG.

Artikel 10

Unter welchen Voraussetzungen kann eine Versicherungsleis-
tung zurückgefordert werden? (Einschränkung des Regreßrech-
tes des Versicherers)

§ 67 VersVG findet gegenüber dem berechtigten Lenker bzw.  be-
rechtigten Insassen nur dann Anwendung, wenn auch einem   
Versicherungsnehmer (als Fahrzeuglenker oder Insassen) bei glei-
chem Sachverhalt Leistungsfreiheit einzuwenden gewesen w äre.
Als berechtigter Lenker bzw. berechtigter Insasse gelten Personen,
die mit Willen des Versicherungsnehmers oder des über das Fahr-
zeug Verfügungsberechtigten das Fahrzeug lenken oder damit be-
fördert werden.

Artikel 11

Unter welchen Voraussetzungen wird ein Sachverständigenver-
fahren eingeleitet? Welchen Regeln unterliegt dieses Verfah-
ren?
1. Jeder Vertragspartner kann verlangen, daß bei Meinungsver-
schiedenheiten über die Höhe des Schadens oder über den Umfang
der erforderlichen Wiederherstellungsarbeiten ein Sachverst ändi-
genausschuß entscheidet.

2. Für den Ausschuß bestimmen Versicherer und Versicherungs-
nehmer je einen im Mitgliederverzeichnis der allgemein beeideten
gerichtlichen Sachverst ändigen eingetragenen Sachverst ändigen für
das Kraftfahrzeugwesen. Wenn ein Vertragsteil innerhalb von zwei
Wochen nach schriftlicher Aufforderung keinen Sachverst ändigen
benennt, wird dieser durch das zust ändige Bezirksgericht bestellt.
Die beiden Sachverst ändigen bestellen einvernehmlich vor Beginn
ihrer Tätigkeit einen weiteren Sachverst ändigen als Obmann, der für
den Fall, daß sie sich nicht oder nur zum Teil einigen sollten, im Rah-
men der durch die Gutachten der beiden Sachverst ändigen gegebe-
nen Grenzen entscheidet.
Einigen sie sich über die Person des Obmannes nicht, wird er durch
das zuständige Bezirksgericht bestellt.

3. Der Ausschuß hat über seine T ätigkeit ein Protokoll zu führen und
darin die Entscheidung schriftlich zu begründen.

4. Die Unterlagen des Verfahrens sind vom Versicherer zu verwah-
ren.

5. Die Kosten des Sachverst ändigenverfahrens sind vom Versiche-
rer und Versicherungsnehmer im Verh ältnis des Obsiegens zum Un-
terliegen zu tragen.

Artikel 12

Wann und unter welchen Voraussetzungen
ändert sich die Prämie? (Prämienanpassung)
Die Prämie unterliegt den Ver änderungen der für die KFZ-Kasko-
versicherungen maßgeblichen Indexpositionen des Verbraucher-
preisindex 2000 bzw. bei dessen Entfall des entsprechenden Nach-
folgeindex.
Die maßgeblichen Indexpositionen des Verbraucherpreisindex 2000
werden gemäß folgendem Gewichtungsschema berücksichtigt.

  KFZ-Mechaniker Stunde zu 20%
  KFZ-Spengler Stunde zu 45%
  PKW Neuwagen  zu 10%
  Arithmetisches Mittel der Index- 
  positionen zu Material KFZ zu 25%

Die vereinbarte Prämie kann jährlich im Ausmaß des beschriebenen
Index angepaßt werden. Ergibt die Indexver änderung seit der letzten
Anpassung einen Wert unter +/- 2% (Schwellenwert), unterbleibt ei-
ne Prämienanpassung. Unterbleibt eine Pr ämienanpassung für ein
oder mehrere Versicherungsjahre, oder erfolgt eine Erhöhung in ei-
nem geringeren als dem der Indexver änderung entsprechenden Aus-
maß, kann der dieser Differenz entsprechende Wert bei der nächs-



ten Prämienanpassung mitberücksichtigt werden.
Ergibt die Indexveränderung einen negativen Wert über dem
Schwellenwert, wird eine Reduktion der Prämie jedenfalls berück-
sichtigt.
Prämienanpassungen in der KFZ-Kaskoversicherung werden nicht in
kürzeren als einjährigen Abständen vorgenommen. Sie wirken frü-
hestens ab dem Zeitpunkt der Verständigung des Versicherungsneh-
mers durch den Versicherer.
Wird die Prämie auf Grund dieser Bestimmungen erhöht, kann der
Versicherungsnehmer den Kasko-Versicherungsvertrag binnen eines
Monates kündigen. Die Frist beginnt zu laufen, sobald der Versiche-
rer dem Versicherungsnehmer, die erhöhte Prämie und den Grund
der Erhöhung mitgeteilt hat. Die Kündigung wird mit Ablauf eines Mo-
nates wirksam, frühestens jedoch mit dem Wirksamwerden der Prä-
mienerhöhung.

Artikel 13

Wie lange läuft der Versicherungsvertrag? 
Wer kann nach Eintritt des Schadenfalles kündigen? 
Was gilt bei Wegfall des versicherten Risikos? 
Was gilt bei Veräußerung des Fahrzeuges? 
Wann kann der Versicherungsnehmer kündigen?
1. Beträgt die vereinbarte Vertragslaufzeit mindestens ein Jahr, ver-
längert sich der Vertrag jeweils um ein Jahr, wenn er nicht einen Mo-
nat  vor Ablauf gekündigt wird.
Beträgt die Vertragsdauer weniger als ein Jahr, endet der Vertrag
ohne Kündigung.

2. Nach Eintritt des Versicherungsfalles kann
2.1. der Versicherungsnehmer kündigen, wenn der Versicherer ei-
nen begründeten Anspruch auf die Versicherungsleistung ablehnt o-
der seine Anerkennung verzögert.
Die Kündigung ist vorzunehmen innerhalb eines Monates
- nach Ablehnung des begründeten Anspruches auf die Versiche-

rungsleistung;
- nach Rechtskraft des Urteiles im Fall eines Rechtsstreites vor Ge-

richt;
- nach Zustellung der Entscheidung des Sachverständigenaus-

schusses (Artikel 11);
- nach Fälligkeit der Versicherungsleistung (Artikel 9).
Die Kündigung kann mit sofortiger Wirkung oder zum Ende der lau-
fenden Versicherungsperiode erfolgen.
2.2. der Versicherer kündigen, wenn er den Anspruch auf die Ver-
sicherungsleistung dem Grunde nach anerkannt oder die Versiche-
rungsleistung erbracht hat oder wenn der Versicherungsnehmer ei-
nen Anspruch auf Versicherungsleistung arglistig erhoben hat.
Die Kündigung ist vorzunehmen innerhalb eines Monates
-  nach Anerkennung dem Grunde nach;
- nach erbrachter Versicherungsleistung;
- nach Ablehnung des arglistig erhobenen Anspruches auf Versi-

cherungsleistung.
   

Die Kündigung kann nur unter Einhaltung einer einmonatigen Kün-
digungsfrist erfolgen.
Falls der Versicherungsnehmer einen Anspruch arglistig erhoben
hat, kann der Versicherer mit sofortiger Wirkung kündigen.

3. Bei Wegfall des versicherten Risikos gilt § 68 VersVG, bei Veräu-
ßerung des versicherten Fahrzeuges gelten die §§ 69 ff VersVG.

4. Erweitertes Kündigungsrecht des Versicherungsnehmers: Dem
Versicherungsnehmer wird das Recht eingeräumt, gleichzeitig mit ei-
ner Kündigung der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung gemäß  §
14 Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherungsgesetz (KHVG 1994) auch
eine unter derselben Polizze bestehende Kaskoversicherung - unter
Einhaltung einer einmonatigen Kündigungsfrist - zu kündigen.

5. Dem Versicherer gebührt jeweils die Prämie für die bis zur Ver-
tragsauflösung verstrichene Vertragslaufzeit.

Artikel 14

Wann können Versicherungsansprüche abgetreten oder ver-
pfändet werden?

Versicherungsansprüche dürfen vor ihrer endgültigen Feststellung 
ohne ausdrückliche Zustimmung des Versicherers weder abgetreten
noch verpfändet werden.

Artikel 15

Wo können Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag gericht-
lich geltend gemacht werden? (Gerichtsstand)

1. Der Versicherungsnehmer kann Ansprüche aus dem Versiche-
rungsvertrag auch bei den Gerichten geltend machen, in deren
Sprengel er seinen Wohnsitz, gewöhnlichen Aufenthalt oder seinen
Sitz im Inland hat.

Artikel 16

In welcher Form sind Erklärungen abzugeben?

Alle Mitteilungen und Erklärungen bedürfen zu ihrer Verbindlichkeit
der Schriftform.

Artikel 17

Welches Recht ist anzuwenden?

Es gilt österreichisches Recht.

Anlage

Staaten, die das Multilaterale Garantieabkommen zwischen den Nationalen Versicherungsbüros vom 15. März 1991 unterzeichnet haben:
(Stand 1.7. 2002)

Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich (inkl. Monaco), Griechenland, Großbritannien, Irland, Island, Italien, Kroatien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Ö sterreich, Portugal, Schweden, Schweiz (inkl. Liechtenstein), Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Zypern (griechischer Teil).


